
SV Nahetal Hinternah e.V.

Nutzungsvereinbarung

Zwischen dem SV Nahetal Hinternah e.V.  (SV)

und Herrn / Frau / Firma / Verein: ( Nutzer )

wird folgende Vereinbarung getroffen:

Das Objekt "Sportlerheim an der Nahe" wird durch den oben genannten SV

in der Zeit vom: ____________________bis________________________

dem ebenfalls oben genannten Nutzer zur Verfügung gestellt.

Charakter d. Nutzung: (  ) politisch; (  ) kulturell; (  ) Feier; (  ) privat; (  )  kommerziell

Vermietet werden: Versammlungsraum 1. OG; Küche 1. OG; Flur und Toiletten EG; 

Vorplatz und Parkplatz. 

Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von:  50,- Euro für Vereinsmitglieder vereinbart.
(Nicht- Vereinsmitglieder zahlen 100,- Euro)

Für Heizung und / oder Warmwasser erfolgt die Abrechnung auf Basis der 
verbrauchten Kubikmeter Gas. Für die Berechnung von Wasser sowie
Elektroenergie werden die Differenzen der jeweiligen Zähler zugrunde gelegt.

Wasser Wasser
Hauptuhr Tennisplatz

Zählerstand 
vor:

Zählerstand 
vor:

Zählerstand 
vor:

Zählerstand 
nach:

Zählerstand 
nach:

Zählerstand 
nach:

Verbrauch in 

m3
Verbrauch in 
Kwh

Verbrauch 

Diff. in m3

Summe [€]: Summe [€]: Summe [€]:

Gesamtbetrag aus Unkostenbeitrag und Nebenkosten in [€]: 

____________________________

Das Objekt wird dem Nutzer im sauberen und funktionstüchtigen Zustand übergeben. Der 
Nutzer  ist verpflichtet, das Objekt am Ende der Nutzungsdauer im sauberen und 
funktionstüchtigen Zustand an den Hauswart zu übergeben. Der Nutzer verpflichtet sich für 
alle während der Nutzungszeit  auftretenden Personen- und Sachschäden sowohl im 
Gebäude als auch auf dem Gelände der Gemeinde zu haften. Diese Haftungsverpflichtung 
schließt auch die während der Nutzungszeit auftretenden Schäden an der Hauseinrichtung 
und dem Inventar ein. 

Für eventuell auftretende Schäden ist vom Nutzer eine Kaution von 100,- Euro zu 
hinterlegen.

Heizung und oder 
Warmwasser

Elektroenergie

Verbrauch x 1,80 € Verbrauch x 0,45 € Verbrauch x 7,00 €
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___________________________       ____________________________
SV Nahetal Hinternah e.V.                                            Nutzer

Im gesamten Vereinshaus herrsch Rauchverbot.

Heizungs- und Warmwassereinstellungen werden vor Nutzung durch den Hauswart 
programmiert und dürfen nicht verändert werden. Nach Nutzung stellt der Hauswart oder 
dessen Beauftragter die Heizungsanlage und Warmwasserbereitung auf die in der 
Nachfolgezeit erforderlichen Betriebswerte ein.

In der Heizperiode ist die Heizung nach Beendigung der Nutzung zurückzudrehen und 
mindestens im Frostschutzbereich zu betreiben.

Der Nutzer informiert seine Gäste über die Nutzungsvereinbarung und erklärt für sich und 
seine Gäste vor der Nutzung schriftlich sein Einverständnis zu oben genannten 

Schleusingen, den ______________________

___________________________       ____________________________
SV Nahetal Hinternah e.V.                                            Nutzer

Betrag erhalten, Objekt laut Vereinbarung an 

Der Nutzer bekennt mit der Unterschrift, dass die Veranstaltung keine rechtsextremen, 
rassistischen oder sonstigen antidemokratischen Inhalte haben wird. D.h., dass 
insbesondere weder in Wort und Schrift die Freiheit und Würde des Menschen verächtlich 
gemacht, noch Symbole, die im Geiste verfassungsfeindlicher oder verfassungswiedriger 
Organisationen stehen oder diese repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden 
dürfen.

Der Vermieter ist berechtigt, die Nutzungsvereinbarung ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist außerordentlich zu kündigen, wenn der Nutzer die Mieträume/ Flächen 
entgegen seiner Verpflichtung (Charakter der Veranstaltung / Nutzungszweck) nutzt. 
Gleiches gilt, wenn eine solche unbefugte Nutzung zu befürchten ist.

Der Unkostenbeitrag und die Kaution sind bei Übergabe des Objektes an den Nutzer von 
diesem an den SV (Hauswart) zu entrichten. Kosten für Heizung und/ oder Warmwasser, 
Wasser und Elektroenergie sind bei der Übergabe des Objektes an den SV (Hauswart) zu 
entrichten. Wird das Objekt im sauberen Zustand und ohne Mängel an den SV (Hauswart) 
übergeben, so wird die Kaution bei Schlüsselübergabe zurückerstattet.

Die notwendigen Schlüssel werden für den Nutzungszeitraum an den Nutzer übergeben. 
Bei Verlust der Schlüssel sind die Kosten (ca. 250 €) für das neue Schlüsselsystem dessen 
Beschaffung durch den Nutzer zu tragen.

Schleusingen, den ______________________

an den SV zurückübergeben:
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